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44. A Oberste Bauregel für das Bauwesen  
der Erzdiözese München und Freising (OBR)

Präambel

Die Bauwerke der Kirche geben Zeugnis von der kulturprägenden Kraft des 
christlichen Glaubens und der Volksfrömmigkeit in unserem Land. 

Kirchliches Bauen nimmt Maß am Auftrag der Kirche in Gottesdienst, Verkündi-
gung, Caritas, Gemeinschaftsstiftung und Bildung. Eine besondere Bedeutung 
kommt dabei den Kirchen und anderen Stätten des Gebetes als Räumen für die 
würdige und zeitgemäße Gottesdienstfeier und für die Gottesverehrung zu.

Die diözesanen Bauregeln sollen gewährleisten, dass die nachfolgend definier-
ten Ziele des diözesanen Bauwesens im Zusammenwirken von Ehrenamtlichen 
und Hauptamtlichen, von Verantwortlichen vor Ort und der Diözesanverwaltung 
erreicht werden können. In diesem Zusammenhang stellen die diözesanen Bau-
regeln durch Verfahrenstransparenz sicher, dass alle Baumaßnahmen der Erzdi-
özese München und Freising sowie der nachfolgend definierten kirchlichen 
Rechtsträger vergleichbaren Bestimmungen unterworfen sind. Die diözesanen 
Bauregeln sollen den kirchlichen Rechtsträgern durch eine eindeutige Verfah-
rensdefinition eine Hilfestellung sein, durch Zuständigkeits- und Entschei-
dungsregelungen eine Beschleunigung des auf die Realisierung einer Baumaß-
nahme gerichteten Verfahrens erreichen, bei Wahrung der erforderlichen Quali-
tät beim Bau und Unterhalt der Gebäude kraft Berücksichtigung verschiedener 
Wettbewerbselemente einen sparsamen und wirtschaftlichen Einsatz der finan-
ziellen Mittel gewährleisten sowie zu einem insgesamt nachhaltigen diözesanen 
Bauwesen beitragen.1

1  Anwendbarkeit der diözesanen Bauregeln

1.1  Die Bauregeln für die Erzdiözese München und Freising („diözesane Bau-
regeln“) gelten für sämtliche Baumaßnahmen der Erzdiözese München und 
Freising („Erzdiözese“) und der kirchlichen Stiftungen im Sinne der Ord-
nung für kirchliche Stiftungen in der Erzdiözese München und Freising.2 
(Die vorgenannten kirchlichen Stiftungen werden nachstehend auch als 
„kirchliche Rechtsträger“ bezeichnet.)

  Darüber hinaus gelten die Bauregeln für Stellungnahmen, die die Erzdiöze-
se oder die kirchlichen Rechtsträger im Rahmen von Bauleitplanverfahren 
oder fremde Baumaßnahmen betreffenden Baugenehmigungsverfahren 
(beispielsweise Leistung einer Nachbarunterschrift) abgeben.   

1)   Vgl. Nachhaltigkeitsleitlinien der Erzdiözese München und Freising vom 19.03.2015.

2)   Amtsblatt Nr. 4 vom 26.03.2012, S. 94.
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1.2  Wenn die Erzdiözese finanzielle Leistungen zu Baumaßnahmen anderer 
Rechtsträger gewährt und/oder diese Baumaßnahmen in sonstiger Weise 
unterstützt, entscheidet die Erzdiözese im Einzelfall, ob und in welchem 
Maße sie die Einhaltung der diözesanen Bauregeln diesen anderen Rechts-
trägern im Zusammenhang mit der Gewährung der finanziellen Leistung 
oder der sonstigen Unterstützung auferlegt. 

1.3  Der Generalvikar bzw. der/die Amtschef/-in können für Baumaßnahmen 
der Erzdiözese und kirchlicher Stiftungen aus gerechtem Grund im Einzel-
fall von den diözesanen Bauregeln abweichende Sonderregelungen erlas-
sen.  

2  Umfang der diözesanen Bauregeln

  Die diözesanen Bauregeln setzen sich aus folgenden Teilen zusammen:

  Teil A   Oberste Bauregel 

  Teil B  Regelungsbereich „Kirchenstiftungen“

  Der Regelungsbereich „Kirchenstiftungen“ gilt für alle Baumaßnahmen von 
Kirchenstiftungen und für alle Baumaßnahmen von Pfründestiftungen an 
pastoral genutzten baulichen Anlagen und setzt sich aus den folgenden 
Ordnungen zusammen: 

 I.  Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für Genehmigungen im Bauwe-
sen (KiStiftGenO-Bau)

 II.  Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für Baukostenzuschüsse (KiStift-
ZuschO-Bau)

 III.  Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für Vergaben im Bauwesen (Ki-
StiftVergO-Bau)

 IV.    Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für die Priorisierung eines Bau-
vorhabens (KiStiftPrioO-Bau)

 V.  Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für die Ausführung von Baumaß-
nahmen und den Bauunterhalt (KiStiftAusfO-Bau)   

 VI.  Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für das Controlling und Reporting 
im Bauwesen (KiStiftConReO-Bau)
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  Teil C   Regelungsbereich „Erzdiözese“

  Der Regelungsbereich „Erzdiözese“ gilt für alle Baumaßnahmen der Erz-
diözese, der Pfründestiftungen3 (mit der Ausnahme von Baumaßnahmen 
an pastoral genutzten baulichen Anlagen) sowie der sonstigen kirchlichen 
Stiftungen4 und setzt sich aus den folgenden Ordnungen zusammen: 

  I  Diözesane Ordnung für Genehmigungen im Bauwesen (DGenO-Bau)

  II  Diözesane Ordnung für Vergaben im Bauwesen (DVergO-Bau)

  III  Diözesane Ordnung für die Priorisierung eines Bauvorhabens  
(DPrioO-Bau)

  IV  Diözesane Ordnung für die Ausführung von Baumaßna hmen und 
den Bauunterhalt (DAusfO-Bau)

  V  Diözesane Ordnung für das Controlling und Reporting im Bauwesen 
(DConReO-Bau)

  Teil D    Organisationsregeln 

  I  Geschäftsordnung für den Strategischen Vergabeausschuss  
(GO SVA-Bau)

  II  Geschäftsordnung für den Vergabeausschuss (GO VA-Bau)

  III  Geschäftsordnung für die Bau- und Kunstkommission (GO BKK)

  IV  Geschäftsordnung für die Schulbaukommission (GO SchulBK)

  Teil E   Regelungen über bauliche und baufachtechnische Anforderun-
gen des diözesanen Bauens

  I  Standardraumprogramm für Pfarrheime und Pfarrhäuser – derzeitiger 
Stand 31.12.2006

  II  Orientierungsrahmen für Baumaßnahmen in familienorientierten 
 Einrichtungen – derzeitiger Stand 17.12.2014 

  Teil F    Merkblätter

  I  Merkblatt für den Einsatz von freiwilliger Eigenleistung (Hand- und 
Spanndienste) – derzeitiger Stand 01.04.2020

  II  Merkblatt für Drittzuschüsse – derzeitiger Stand 01.04.2020

  III  Merkblatt für Staatsbaulasten – derzeitiger Stand 01.04.2020

  IV  Merkblatt für bauliche Notmaßnahmen – derzeitiger Stand 01.04.2020

3)   i. S. v. Art. 1 Abs. 2 Nr. 2 KiStiftO

4)   i. S. v. Art. 1 Abs. 2 Nr. 3 KiStiftO
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3  Begriffsbestimmungen 

3.1  Baumaßnahmen sind Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche Anlage 
geplant, hergestellt, instand gehalten, instand gesetzt, geändert oder be-
seitigt wird. Die Beschaffung und/oder Instandhaltung/Instandsetzung von 
Einrichtungsgegenständen und Ausstattung einer baulichen Anlage (insbe-
sondere auch im Hinblick auf  Kunstgegenstände) stellt einen Teil der Bau-
maßnahme dar, wenn sie mit der Baumaßnahme in einem unmittelbaren 
sachlichen Zusammenhang steht (beispielsweise Erstellung eines Neubaus 
und Beschaffung der Ersteinrichtung). 

3.2  Bauherr ist derjenige, der die Baumaßnahme in eigener Verantwortung 
plant und durchführt. Der Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigte ist 
der Bauherr der Baumaßnahme, es sei denn, dem tatsächlich Nutzungsbe-
rechtigten obliegt die Last zur Durchführung der Baumaßnahme. Soweit 
eine Baumaßnahme aufgrund einer (Staats-)Baulast von einem Dritten, 
vom Freistaat oder einem sonstigen Träger öffentlicher Gewalt in eigener 
Verantwortung geplant und durchgeführt wird, ist Bauherr im Sinne der 
diözesanen Bauregeln gleichwohl der Grundstückseigentümer/Erbbaube-
rechtigte.5 

3.3  Liturgische Orte sind Altar, Ambo, Priestersitz, Taufstein und Tabernakel.

3.4  Die Gesamtkosten einer Baumaßnahme umfassen die Errichtungs- und 
Planungskosten (= Kostengruppen 200 [Herrichten und Erschließen], 300 
[Bauwerk – Baukonstruktionen], 400 [Bauwerk – Technische Anlagen], 500 
[Außenanlagen], 600 [Ausstattung und Kunstwerke] und 700 [Bauneben-
kosten] der DIN 276). 

4  Ziele des und Anforderungen an das diözesane(n) Bauwesen(s)

  Ziel des diözesanen Bauwesens ist es, die baulichen Voraussetzungen für 
die Pastoral, nämlich die Wahrnehmung des Verkündigungsauftrags der 
Kirche, ihr liturgisches, caritatives, erzieherisches, Gemeinschaft stiften-
des, Bildung vermittelndes und gesellschaftliches Wirken im Bereich der 
Erzdiözese zu schaffen und auf Dauer zu gewährleisten. Dabei ist vor dem 
Hintergrund der unvermeidlichen Reduzierung von Lebenszykluskosten 
(Planungs-, Bau-, Unterhalts- und Folgekosten) die erforderliche Qualität 
beim Bau und Unterhalt der Gebäude über die gesamte Lebensdauer  
(= Lebenszyklus) nachhaltig zu gewährleisten. Nachhaltigkeit bedeutet, 
ökonomische Effizienz, soziale Fairness und ökologische Tragfähigkeit als 
sich wechselseitig bedingende Größen zu verstehen und bei ihrem Ab-
gleich zu jeweils verantwortbaren und nachvollziehbaren Ergebnissen zu 
kommen.

5)   Siehe das Merkblatt für Staatsbaulasten, insbesondere Ziff. 3.2.5 – Stand 01.04.2020.
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  Die Kirche hat in Ansehung ihrer Verantwortung für die Schöpfung eine 
besondere Vorbildfunktion. Will sie dieser Verantwortung im Hinblick auf 
die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen auch für zukünftige Gene-
rationen nachkommen, so muss sich auch das durch seine sichtbare Prä-
senz im öffentlichen Raum gekennzeichnete Bauen, sowohl bei den Fällen 
der Modernisierung im Bestand als auch bei der Planung und Realisierung 
eines Neubauvorhabens, an den Anforderungen eines ökologisch verant-
wortungsvollen und ressourcenschonenden Bauens orientieren. Daher 
sind bei allen Planungs- und Entscheidungsprozessen Nachhaltigkeits- 
und Umweltaspekte zu beachten, zu untersuchen und in bestmöglichem 
Umfang umzusetzen.

  Um die insoweit definierten Ziele des diözesanen Bauwesens zu erreichen, 
sind

 a)  regelmäßig zu überprüfende und gegebenenfalls anzupassende Stan-
dards für die Planungs-, Bau- und Unterhaltsqualität zu definieren (sie-
he Ziff. 4.1 „Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhalts-
qualität“),

 b)  die für die Baumaßnahmen erforderlichen finanziellen Mittel durch 
Konzentration auf die strategische Entwicklung des Gebäudeportfo-
lios der Erzdiözese und die Erfüllung von Nutzer-, Eigentümer- und 
Nachhaltigkeitsanforderungen sowie die Gewährleistung von Kosten-
transparenz und Kostenkontrolle effizient einzusetzen (siehe Ziff. 4.2 
„Anforderungen an den Einsatz der für die Baumaßnahmen erforderli-
chen finanziellen Mittel und die Unterhaltskosten“)

  sowie 

 c)  die Baumaßnahmen grundsätzlich nach den auf der Grundlage der 
diözesanen Bauregeln geschaffenen Prozessen durchzuführen (siehe 
Ziff. 4.3 „Anforderungen an die Qualität der für die Planung und Durch-
führung von Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse“).

4.1  Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhaltsqualität

  Die Anforderungen an die Planungs-, Bau- und Unterhaltsqualität ergeben 
sich aus dem allgemeinen Auftrag kirchlichen Bauens, der Bedeutung des 
konkreten Ortes und des konkreten Objekts sowie den Standards für die 
Planungs-, Bau- und Unterhaltsqualität. 
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4.1.1  Die Vielfalt der betroffenen Belange erfordert eine in dem Prozess der 
Festlegung der Planungs-, Bau- und Unterhaltsqualität vorzunehmende 
Abwägung. Bei der insoweit vorzunehmenden Abwägung sind bei allen 
Bauwerken die Belange

  a)  Angemessenheit bzw. Stimmigkeit,

 b)  Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes 
(Planungs-, Realisierungs- und Inbetriebnahmekosten; Bewirtschaf-
tungs- und Unterhaltskosten beim Betrieb insbesondere in energeti-
scher Hinsicht und bezüglich des zukünftigen Instandhaltungsauf-
wands; Modernisierungskosten; Folgekosten für Außerbetriebnah-
me, Abriss und Entsorgung)

  sowie

 c)  Minimierung der Umweltbeeinträchtigungen, Schonung der Bausub-
stanz und Beachtung der sozialen Auswirkungen (Grundsatz der 
Nachhaltigkeit)

  zu berücksichtigen. 

4.1.2  Bei Kirchen bzw. Räumen primär kirchlich-religiöser Nutzung sind zusätz-
lich die Belange

 a)  Pastoral (Mittel für die pastorale Tätigkeit der Kirche, liturgische 
 Nutzung, Verstehbarkeit und Erfahrbarkeit der Glaubensinhalte, 
möglichst flächendeckende Versorgung),

 b)  Theologie und christliche Tradition (Gottesbild, Zeichen und Zeugnis, 
Verbindung von Göttlichem und religiöser Verehrung)

  sowie 

 c)  Bildung, Kultur und Soziales (signifikante kirchliche Präsenz im 
 öffentlichen Raum in Stadt und Land)

  zu berücksichtigen.

4.2  Anforderungen an den Einsatz der für die Baumaßnahmen erforder-
lichen finanziellen Mittel und die Unterhaltskosten

  Der Bestand der für die Planung und Durchführung der Baumaßnahmen 
und den Gebäudeunterhalt erforderlichen finanziellen Mittel ist begrenzt. 
Um den effizienten und effektiven Einsatz dieser Mittel für bauwirtschaft-
liche Aufgaben zu gewährleisten, sind insbesondere erforderlich: 

 a)  Überprüfung des Gebäudebestands in Form regelmäßiger Baubege-
hungen zur Feststellung eines Instandhaltungs- und/oder Instand-
setzungsbedarfs und Anpassung des Gebäudebestands,
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  b)  Beschränkung auf bedarfsgerechte Maßnahmen,

  c)  Steuerung und Transparenz der Kosten

    sowie

 d)  laufende Verifizierung der Effizienz und Effektivität beim Mitteleinsatz.

4.3   Anforderungen an die Qualität der für die Planung und Durchführung von 
Baumaßnahmen erforderlichen Prozesse 

  Zu den Anforderungen an die Qualität der Prozesse gehören insbesondere 

  a)  Nachhaltigkeitsorientierung (Schöpfungsverantwortung),

 b)   Eigentümer- bzw. Nutzerorientierung,

 c)  Gewährleistung von Beratungskompetenz,

 d)  Gewährleistung von Kosten-, Qualitäts- und Termintreue, 

 e)  Dokumentation, Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Planungs- 
und Entscheidungsprozesse

  sowie 

 f)  Verifizierung der Prozessergebnisse.

5  Bauherr (Verantwortlichkeit für Baumaßnahmen), Verhältnis kirchliche 
Rechtsträger – Erzdiözese bei Baumaßnahmen kirchlicher Rechtsträger

5.1  Baumaßnahmen sind vorbehaltlich etwaig bestehender Genehmigungser-
fordernisse nach der KiStiftGenO-Bau oder der DGenO-Bau grundsätzlich 
vom Bauherrn in eigener Verantwortung zu planen und durchzuführen. Der 
Bauherr hat die Finanzierung sicherzustellen. Die Einrichtung von Kirchen-
baufonds bzw. Förderinitiativen wird empfohlen, ebenso die Werbung um 
private Zustiftungen oder Spenden. Ist die Gewährung einer privaten Zu-
stiftung oder Spende mit der Erfüllung einer Auflage und/oder Bedingung 
verbunden, so bedarf die Annahme der Zustiftung oder Spende einer 
 gesonderten stiftungsaufsichtlichen Genehmigung (Art. 44 Abs. 2 Nr. 1 
 KiStiftO; can. 1304 § 1 CIC). Diese stiftungsaufsichtliche Genehmigung ist 
im Rahmen des auf die Erteilung der Baugenehmigung gerichteten und 
nach der KiStiftGenO-Bau und der DGenO-Bau durchzuführenden Ge-
nehmigungsverfahrens zu beantragen (als Bestandteil des vorzulegenden 
Finanzierungsplanes) und wird von der für die Erteilung der Baugeneh-
migung zuständigen Stelle erteilt.     
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  Die Beantragung der kommunalen und staatlichen Zuschüsse hat der Bau-
herr in Abstimmung mit den bei der Erzdiözese insoweit zuständigen Stel-
len vorzunehmen.6 Der Bauherr ist für die Einhaltung aller (steuer-)rechtli-
chen Vorschriften und behördlichen Auflagen allein verantwortlich. Dies gilt 
auch und insbesondere für die Zuschussgewährung und die Einhaltung der 
insoweit einschlägigen Vergaberegelungen.  

5.2  Die Erzdiözese ist bei eigenen Baumaßnahmen – unter Beachtung der 
staatlichen oder kirchlichen Vergaberegelungen bzw. staatlichen Zuwen-
dungsregelungen –  frei in der Entscheidung, ob und in welcher Weise und 
in welchem Umfang sie bei der Planung, Durchführung, Steuerung/Leitung 
der Baumaßnahmen die Dienste Externer in Anspruch nimmt oder nicht. 
Die Beauftragung Externer ist schriftlich zu dokumentieren. 

5.3  Der kirchliche Rechtsträger ist bei Baumaßnahmen mit Gesamtkosten bis 
zu € 500.000,00 brutto – unter Beachtung der staatlichen oder kirchlichen 
Vergaberegelungen bzw. staatlichen Zuwendungsregelungen – frei in der 
Entscheidung, ob und in welcher Weise und in welchem Umfang er bei der 
Planung, Durchführung, Steuerung/Leitung der Baumaßnahmen die Diens-
te Externer in Anspruch nimmt oder nicht. Die Beauftragung Externer ist zu 
dokumentieren. Der strategische Vergabeausschuss (SVA) kann jedoch die 
Verpflichtung zur Beauftragung eines Projektmanagers auf begründeten 
Antrag oder von Amts wegen im Einzelfall anordnen. Die Entscheidung des 
strategischen Vergabeausschusses ist mit einer kurzen Begründung zu do-
kumentieren. Die Erzdiözese hat hierzu mit einer Anzahl von externen 
Dienstleistern Projektmanagement-Rahmenverträge abgeschlossen, auf 
deren Grundlage auch die kirchlichen Rechtsträger die vertragsgegen-
ständlichen Projektmanagementleistungen abrufen können.

5.4  Der kirchliche Rechtsträger ist bei Baumaßnahmen mit Gesamtkosten über 
€ 500.000,00 brutto – unter Beachtung der staatlichen oder kirchlichen Ver-
gaberegelungen bzw. staatlichen Zuwendungsregelungen – grundsätzlich 
verpflichtet, einen von der Erzdiözese (Vergabestelle Bau) benannten 
 externen Dienstleister mit dem Projektmanagement (Projektleitung und 
Projektsteuerung) der Baumaßnahme zu beauftragen. Ziffer 5.3 Satz 5 gilt 
entsprechend. 

5.5  Der strategische Vergabeausschuss (SVA) kann den kirchlichen Rechtsträ-
ger bei Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von bis zu € 2 Mio. brutto auf 
begründeten Antrag oder von Amts wegen von der Verpflichtung zur Be-
auftragung eines Projektmanagers teilweise oder vollständig befreien und 
festlegen, dass die in dem Projektmanagement-Rahmenvertrag der Erz-
diözese enthaltenen Leistungen nicht oder nicht vollständig zu beauftragen 
sind. Voraussetzung für diese Befreiung ist, dass diese Baumaßnahmen 
nur geringe Projektsteuerungsanforderungen aufweisen (geringe Komple-

6)   Siehe das Merkblatt Drittzuschüsse – Stand 01.04.2020. 
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xität der Projektorganisation, geringes Risiko bei der Projektrealisierung, 
geringe Termin- und Kostenanforderungen),

 –  keine besonderen Denkmalschutzanforderungen haben, 

 –  keinen grundlegenden Eingriff in den Bestandsschutz (Nutzungsart, 
statisches System, Brandschutz) beinhalten 

  und 

 –  der kirchliche Rechtsträger in personeller Hinsicht die Gewähr dafür 
bietet, dass diese Baumaßnahmen kosten- und terminsicher geplant 
und realisiert werden.

5.6  Bei Baumaßnahmen mit Gesamtkosten von mehr als € 2 Mio. brutto ist 
eine teilweise oder vollständige Befreiung von der Verpflichtung zur Beauf-
tragung eines Projektmanagers durch den SVA auf begründeten Antrag 
oder von Amts wegen nur dann möglich, wenn der kirchliche Rechtsträger 
durch eigene Mitarbeiter sicherstellt, dass die Leistungsanforderungen und 
die Qualität eines Projektmanagers (maßgebliches Leistungsprofil sind 
 insoweit die „Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilien-
wirtschaft“ der AHO-Fachkommission „Projektsteuerung/Projektmanage-
ment“ im jeweils aktuellen Stand) eingehalten werden. 

5.7  Das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Befreiung nach Ziff. 5.5 und 
5.6 ist vom kirchlichen Rechtsträger in seinem Antrag (im Rahmen des 
 Vorplanungsgenehmigungsantrages) darzulegen und zu begründen. Die 
Entscheidung des strategischen Vergabeausschusses ist mit einer kurzen 
Begründung zu dokumentieren. Die Befreiung von der Verpflichtung zur 
Beauftragung eines Projektmanagers kann vom SVA auf Antrag oder von 
Amts wegen jederzeit aufgehoben oder angepasst werden.

5.8  Eine Beauftragung der Erzdiözese mit der Erbringung von Planungs-, Pro-
jektmanagement- (Projektsteuerung und Projektleitung) oder Generalüber-
nehmer- oder Generalunternehmerleistungen für den kirchlichen Rechts-
träger scheidet aus.

5.9  Die Erzdiözese erbringt durch ihre Fachabteilungen (z. B. Justiziariat, Ver-
gabestelle Bau, Ressort Bauwesen und Kunst, Erzbischöfliche Finanzkam-
mer – Rechnungswesen Bau) auf Wunsch des kirchlichen Rechtsträgers 
bei Baumaßnahmen Service- und Beratungsleistungen als hoheitliche Bei-
standsleistungen unentgeltlich zugunsten des kirchlichen Rechtsträgers. 
Diese sind sachgerecht zu dokumentieren.  
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6  Aufsicht über kirchliche Stiftungen

6.1  Die Aufsichtsfunktion der Erzdiözese über alle Bautätigkeiten der kirch-
lichen Stiftungen gilt unabhängig von einer Wertgrenze.

6.2  Bauausführungen der kirchlichen Stiftungen bedürfen der stiftungsauf-
sichtlichen Genehmigung gemäß Art. 44 Abs. 2 Nr. 4 der Kirchenstiftungs-
ordnung (KiStiftO). Diese Vorschrift wird durch die diözesanen Bauregeln 
konkretisiert. So ist in den in der KiStiftGenO-Bau und der DGenO-Bau 
geregelten Genehmigungen (Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren, 
Vorplanungsgenehmigung und Baugenehmigung im Normalverfahren und 
Vorplanungsgenehmigung, Vollplanungsgenehmigung und Baugenehmi-
gung im besonderen Verfahren) die stiftungsaufsichtliche und/oder kir-
chenaufsichtliche Genehmigung enthalten, wenn und soweit die geneh-
migten Standardformulare und Vertragsmuster der Erzdiözese verwendet 
werden.

  Für die genehmigungsfreien Baumaßnahmen gemäß Ziff. 2.1 KiStiftGenO-
Bau oder Ziff. 2.1 DGenO-Bau gilt die stiftungsaufsichtsrechtliche Geneh-
migung gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 4 KiStiftO als generell erteilt, wenn und so-
weit die genehmigten Standardformulare und Vertragsmuster der Erzdiö-
zese verwendet werden. 

  Im Übrigen bleibt die Kirchenstiftungsordnung unberührt. Gleiches gilt für 
universalrechtliche Beispruchsrechte.

7  Inkrafttreten der diözesanen Bauregeln, Übergangsregelungen

7.1  Die in Ziff. 2 dieser Obersten Bauregel erwähnten Teile A (Oberste Baure-
gel), B (Regelungsbereich „Kirchenstiftungen“), C (Regelungsbereich „Erz-
diözese“), D (Organisationsregeln), Teil E (Regelungen über bauliche und 
baufachtechnische Anforderungen des diözesanen Bauwesens) und F 
(Merkblätter) der diözesanen Bauregeln in der bis zum 31.03.2020 gelten-
den Fassung erfassen alle Baumaßnahmen, die ab dem 01.04.2016 bean-
tragt werden (Eingang des Genehmigungsantrages bei der Erzdiözese – 
Erzbischöfliche Finanzkammer). Für Baumaßnahmen, die bis zum 
31.03.2016 beantragt wurden, gelten die vor dem 01.04.2016 geltenden 
diözesanen Bauregeln, es sei denn, die erforderliche Vorplanungsgenehmi-
gung wurde noch nicht erteilt. Auch für diese Baumaßnahmen gelten die 
ab dem 01.04.2016 in Kraft gesetzten diözesanen Bauregeln (Regelung der 
Altfälle).

7.2   Die in Ziff. 2 dieser Obersten Bauregel erwähnten Teile A (Oberste Baure-
gel), B (Regelungsbereich „Kirchenstiftungen“), C (Regelungsbereich „Erz-
diözese“), D (Organisationsregeln), Teil E (Regelungen über bauliche und 
baufachtechnische Anforderungen des diözesanen Bauwesens) und F 
(Merkblätter) der diözesanen Bauregeln in der ab dem 01.04.2020 gelten-
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den Fassung erfassen alle Baumaßnahmen, die ab dem 01.04.2020 bean-
tragt werden (Eingang des Genehmigungsantrages bei der Erzdiözese – 
Erzbischöfliche Finanzkammer). Für Baumaßnahmen, die bis zum 
31.03.2020 beantragt wurden, gelten die vor dem 01.04.2020 geltenden 
diözesanen Bauregeln, es sei denn, die erforderliche Vorplanungsgenehmi-
gung wurde noch nicht erteilt. Auch für diese Baumaßnahmen gelten die 
ab dem 01.04.2020 in Kraft gesetzten diözesanen Bauregeln.

7.3  Soweit für einzelne Ordnungen andere Übergangsregelungen gelten, sind 
diese in der jeweiligen Ordnung beschrieben. 

Diese Oberste Bauregel wird hiermit als Diözesangesetz erlassen und ist im 
Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising zu promulgieren.

München, den 13. März 2020

Reinhard Kardinal Marx     Volker Laube 
Erzbischof von München und Freising   Kanzler


